
  

 

Berufliche Grundbildung  2 Jahre     

 

Berufliche Grundbildung  3 Jahre 

 

Fachmittelschule FM 3 Jahre Maturitätsschule  9.- 12. Schuljahr 

  

Berufsprüfung  

 

Höhere Fachschule 

 

Fachhochschule FH  Universität  

  

Höhere Fachprüfung Nachdiplomstudium Fachhochschule  Universität  
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Höhere Berufsbildung – Tertiärstufe B

Obligatorische Schulzeit
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Hochschulen – Tertiärstufe A
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Sekundarstufe II - Berufliche Grundbildung

Tertiärstufe  - Höhere Berufsbildung

Tertiärstufe  - Hochschulen

In der Schweiz entscheiden sich rund zwei Drittel der Jugend-
lichen nach der obligatorischen Schule für eine Lehre. Ziel der 
jeweiligen Ausbildung ist es, den Lernenden die im Beruf not-
wendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln. 

Die berufliche Grundbildung ist somit eine solide Grundlage 
und eröffnet vielfältige und zahlreiche Berufsperspektiven.

Eidgenössisches Berufsattest  (EBA)

Die zweijährige Lehre ermöglicht den Einstieg in die Ar-
beitswelt mit einem klar definierten Kompetenzenprofil.  
Sie führt zu einem anerkannten Abschluss, der Anschluss-
möglichkeiten bietet.

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Die dreijährige Lehre bereitet die Lernenden ebenfalls ge-
zielt auf die Ausübung eines anerkannten Berufes vor.  
Die Ausbildung wird mit einem eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis abgeschlossen. Zudem ist ein EFZ auch Wegbereiter 
für Ausbildungsgänge der höheren Berufsbildung.

Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis

Ergänzend zur dreijährigen Lehre mit EFZ kann die eid-
genössische Berufsmaturität erlangt werden. Diese steht  
für eine erweiterte Allgemeinbildung und wird parallel zur 
oder nach der beruflichen Grundbildung abgelegt.

Eidgenössische Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen

Die eidgenössischen Berufsprüfungen (BP) und die höheren 
Fachprüfungen (HFP) richten sich an Personen  mit Berufs-
erfahrung, die ihre Fachkenntnisse gezielt vertiefen bezie-
hungsweise erweitern möchten. Die Berufsprüfung wird mit 
einem eidgenössischen Fachausweis abgeschlossen, wäh-
rend dem bei der höheren Fachprüfung ein eidgenössisches 
Diplom vergeben wird.

Höhere Fachschulen

Die höheren Fachschulen (HF) vermitteln den Studierenden  
die Kompetenzen, um in ihrem Beruf selbstständig Fachver-
antwortung  zu übernehmen.  Die Bildungsgänge  sind aus-
gesprochen  praxisorientiert. Im Gesundheitsbereich wird 
beispielsweise während mindestens  der Hälfte der Aus-
bildungszeit praktisch gearbeitet. Dank der praxisnahen 
Ausbildung können die Studierenden  nach erfolgreichem 
Abschluss rasch selbstständig arbeiten. Die Ausbildungen 

Fachhochschulen

Fachhochschulen (FH) bieten Studienrichtungen  auf Hoch-
schulniveau an. Im Gesundheitsbereich können beispiels-
weise bestimmte Berufe ausschliesslich an einer FH erlernt 
werden. Die Studiengänge sind anwendungsorientiert und 
bereiten die Studierenden umfassend auf ihren Beruf vor. Da-
bei setzen sie sich vertieft mit Wissenschaft und Forschung 
im Gesundheitswesen auseinander. Nach erfolgtem Studien-
abschluss wird durch die Fachhochschule der Titel Bachelor of 
Science vergeben. Weiterführende Studien werden mit dem 
Titel Master of Science abgeschlossen.

Universität

Die kantonalen Universitäten bieten den Master of Science 
in Pflegewissenschaften und Sozialwissenschaften an. Sie 
verlangen als Zulassungsbedingung zu einem Bachelorstu-
dium ein gymnasiales Maturitätszeugnis. Zugelassen werden 
ebenfalls Berufsleute mit einer beruflichen Grundbildung 
(EFZ), mit Berufsmaturität und mit einer bestandenen Ergän-
zungsprüfung (Passerelle). In der Schweiz sind bis auf wenige 
Ausnahmen alle Studienrichtungen frei zugänglich.
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